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1. Abfrage von Umsatzsteuer-Identifikationsnummern  
erleichtern 

Hintergrund 

Die Überprüfung der USt-IdNr. eines Auftraggebers muss vom leistenden Unternehmer 

grundsätzlich bei jedem grenzüberschreitenden Umsatz erneut durchgeführt werden. Die 

qualifizierte schriftliche Bestätigung des Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) bezüglich 

der Gültigkeit der Nummer und der Angaben zum Unternehmer ist als Teil des Buchnach-

weises (§ 17c Abs. 1 UStDV) vom leistenden Unternehmer zu den Akten zu nehmen und 

aufzubewahren.  

Lösung 

Unternehmer sollten automatisch vom BZSt benachrichtigt werden, wenn sich hinsicht-

lich der von ihnen abgefragten USt-IdNr. eine Änderung ergibt. Dadurch könnten wieder-

holte Abfragen vermieden werden, wodurch eine Verminderung des Aufwands sowohl 

für die Unternehmer als auch für das BZSt erreicht wird. Die Benachrichtigung sollte zu-

mindest dann erfolgen, wenn der Unternehmer den Wunsch nach Benachrichtigung bei 

seiner Abfrage angibt und zu diesem Zweck seine E-Mail-Adresse hinterlässt. 

 

2. Belegausgabepflicht 

Hintergrund 

Seit 2022 sind Betriebe verpflichtet, bei jedem Verkauf und bei jeder Dienstleistung einen 

Kassenbeleg auszugeben. Dies gilt nur dann nicht, wenn eine sog. offene Ladenkasse ver-

wendet wird oder eine Befreiung von der Belegausgabepflicht durch das zuständige Fi-

nanzamt erteilt wurde. Rückmeldungen aus der Praxis haben ergeben, dass bereits ge-

stellten Anträgen regelmäßig nicht stattgegeben wird oder diese nicht beschieden wer-

den. 

Die Konzeption des Manipulationsschutzes durch den verpflichtenden Einsatz einer zerti-

fizierten technischen Sicherheitseinrichtung sieht vor, dass ein Geschäftsvorfall bzw. ein 

anderer Vorgang bereits durch die erste Eingabe in das Kassensystem unveränderbar ge-

sichert wird. In der Folge kommt es unabhängig von der Belegausgabe zu einer ausrei-

chenden Nachprüf-barkeit der Besteuerungsmerkmale. Die überwiegende Zahl der ehrli-

chen Betriebe darf nicht unverhältnismäßig dadurch belastet werden, dass vom Gesetz-

geber vorgesehene Befreiungsmöglichkeiten faktisch ins Leere laufen. Der Wille des Ge-

setzgebers darf nicht durch die Verwaltung unterlaufen werden. 

Lösung 

Das Bundesfinanzministerium sollte entweder in einem gesonderten Anwendungserlass 

zu § 148 AO Vorgaben für eine praxistaugliche Ausgestaltung der Befreiungsvorschrift vor-

nehmen oder die Ausführungen im Anwendungserlass zu § 146a AO im Kapitel 6 „Be-

legausgabe“ überarbeiten. Bei Verkauf von Waren und der Erbringung von Dienstleistun-

gen an eine Vielzahl nicht bekannter Personen sollte für Geschäftsvorfälle mit einem 
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Entgelt von bis zu zehn Euro aufgrund einer typisierten sachlichen Härte von einer Be-

legausgabeverpflichtung abgesehen werden können, soweit gewährleistet ist, dass durch 

die fehlende Belegausgabe die Besteuerung nicht beeinträchtigt wird. Bei unbaren Zah-

lungen ist von einer Belegausgabepflicht abzusehen. 

 

3. Rechtsanspruch auf verbindliche Auskunft durch Finanzbe-
hörden einführen  

Hintergrund  

Unternehmen benötigen für ihre Aktivitäten Rechts- und Planungssicherheit. Aufgrund 

der zunehmenden Komplexität des Steuerrechts sind die Unternehmen auf verbindliche 

Auskünfte der Finanzverwaltung angewiesen. Bisher fehlt es an einem Rechtsanspruch 

des Antragstellers auf Erteilung einer verbindlichen Auskunft. Ferner sind auch bei Ableh-

nung des Antrags auf Erteilung einer verbindlichen Auskunft grundsätzlich (Bearbeitungs-

)Gebühren zu entrichten, deren Höhe sich am Gegenstandswert orientieren kann, obwohl 

der Antragsteller wegen der Ablehnung keinen Vorteil erlangt.  

Lösung 

Es sollte ein Rechtsanspruch auf Erteilung einer verbindlichen Auskunft geschaffen wer-

den. Ferner sollte von einer Gebührenpflicht bei Ablehnung eines Antrags auf verbindliche 

Auskunft abgesehen werden; zumindest sind die Gebühren sowohl bei einer negativen 

Auskunft und bei einer Ablehnung des Antrags auf den Ausgleich der Verwaltungskosten 

zu beschränken. 

 

4. Handels- und steuerrechtliche Vorschriften im Bereich der 
Gewinnermittlung harmonisieren 

Hintergrund  

Die zunehmende Durchbrechung des Maßgeblichkeitsgrundsatzes der Handelsbilanz für 

die Steuerbilanz zwingt immer mehr Unternehmen, neben der Handelsbilanz eine geson-

derte Steuerbilanz – mit entsprechenden Mehrkosten – aufzustellen.  

Lösung 

Durch eine Harmonisierung der handels- und steuerrechtlichen Vorschriften, welche auch 

im Koalitionsvertrag aufgenommen wurde, würde die Gewinnermittlung wieder stärker 

vereinheitlicht werden. Daher sollte das Maßgeblichkeitsprinzip der Handels- für die Steu-

erbilanz gestärkt werden. 
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5. Eintritt der Organschaft nach § 2 Abs. 2 Nr. 2 UStG nur auf 
Antrag  

Hintergrund 

Durch den in § 2 Abs. 2 Nr. 2 UStG geregelten Automatismus, nach dem die Rechtsfolgen 

der Organschaft bei Vorliegen bzw. Nichtvorliegen der Voraussetzungen automatisch ein-

treten bzw. wegfallen, bestehen bei den Unternehmen große rechtliche Unsicherheiten. 

Nicht zuletzt wegen der aktuellen Rechtsprechung des BFH, nach der nun auch bestimmte 

Personengesellschaften in das Unternehmen eingegliedert sein können, fällt eine rechts-

sichere und einfache Bestimmung der Organschaft immer schwerer. Aufgrund der straf-

bewehrten Verantwortung, die dem Organträger zukommt, ist dies von erheblicher prak-

tischer Bedeutung. 

Lösung 

Es ist ein Antragsverfahren zu befürworten, bei dem die Rechtsfolgen der Organschaft nur 

eintreten, wenn die umsatzsteuerrechtlichen Voraussetzungen für die Eingliederung ei-

nes Unternehmens in das Unternehmen des Organträgers vorliegen und die Organschaft 

beim Finanzamt beantragt wird. Ein Antragsverfahren bringt den Betrieben Rechtssicher-

heit: Sie haben es selbst in der Hand, ob bei Vorliegen der Organschaftsvoraussetzungen 

eine Organschaft vorliegen soll oder nicht. Gleichzeitig werden die Meldebedürfnisse der 

Finanzverwaltung erfüllt und die Zahl der (hinsichtlich der Organschaft) zu prüfenden Un-

ternehmen wird eingeschränkt. 

 

6. Umsatzsteuer: Innergemeinschaftliche Lieferungen 

Hintergrund 

Für den Fahrzeughandel mit Gebrauchtfahrzeugen ist ein europäischer Binnenmarkt 

längst Realität geworden. Doch sind Fahrzeugverkäufe über die Grenze hinweg weiterhin 

mit einem hohen Risiko versehen. Gerade wenn ein gewerblicher Fahrzeugkäufer das 

Fahrzeug selbst abholt bzw. abholen lässt und in das Bestimmungsland überführt, können 

sich negative steuerliche Folgen für den Verkäufer ergeben. Denn für den Verkäufer ist 

bei umsatzsteuerlichen Reihengeschäften (§ 3 Abs. 6a UStG) nicht erkennbar, ob sein aus-

ländischer Kunde das Fahrzeug selbst abholt oder von einem weiteren Kunden in der 

Kette abholen lässt. Dennoch beurteilt sich an dieser Tatsache, ob der Verkäufer ein Fahr-

zeug umsatzsteuerfrei verkaufen kann. 

Lösung 

Für die Praxis muss im Umsatzsteueranwendungserlass eine handhabbare Verwaltungs-

auffassung festgeschrieben werden. Diese könnte so lauten, dass von einer Versendung 

durch den mittleren Unternehmer auch dann auszugehen ist, wenn dieser den letzten 

Abnehmer mit dem Transport beauftragt bzw. bevollmächtigt. 
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7. Einschränkung des § 13b UStG 

Hintergrund 

Nach § 13b Abs. 10 UStG kann das Bundesministerium der Finanzen mit Zustimmung des 

Bundesrats durch Rechtsverordnung den Umfang der Umsatzsteuerschuldnerschaft des 

Leistungsempfängers (sogen. Reverse-Charge-Verfahren) auf weitere Umsätze erweitern, 

wenn im Zusammenhang mit diesen Umsätzen in vielen Fällen der Verdacht auf Steuer-

hinterziehung in einem besonders schweren Fall aufgetreten ist, die voraussichtlich zu 

erheblichen und unwiederbringlichen Steuermindereinnahmen führen. 

Es steht zu befürchten, dass der Ausnahmenkatalog des § 13b UStG durch diese Ermäch-

tigungsvorschrift immer weiter ausgedehnt wird. Kurzfristig eingeführte Ausnahmerege-

lungen stellen für Unternehmen in der Praxis eine erhebliche Belastung dar. Die Änderun-

gen bei der Umsatzbesteuerung von Bauleistungen und Metallerzeugnissen haben diese 

Schwierigkeiten verdeutlicht. 

Lösung 

Notwendige Ausnahmeregelungen sind künftig zielgerichteter auszugestalten, so dass nur 

solche Wirtschaftsbereiche erfasst werden, bei denen Betrugsfälle tatsächlich aufgetre-

ten sind. 

Darüber hinaus sollte eine Ausweitung des Reverse-Charge-Verfahrens grundsätzlich nur 

unter Beteiligung des Bundestags möglich sein. Erweiterungen der Tatbestandsliste des § 

13b UStG können im Wege von Rechtsverordnungen in kürzester Zeit vollzogen werden 

und die Praxis vor erhebliche Umstellungsschwierigkeiten stellen. Änderungen des Um-

satzsteuerrechts bedürfen aufgrund ihrer Praxisrelevanz einer parlamentarischen De-

batte. Zudem müssen sie aus Gründen einer besseren Rechtsetzung für den Rechtsan-

wender planbar und rechtssicher gestaltet werden, was nicht zuletzt ausreichende Um-

setzungsfristen, klare Abgrenzungsvorgaben und die Einführung von Bagatellgrenzen er-

fordert. 

 

8. Datenbank über Bauträger nach § 13b UStG einrichten 

Hintergrund 

Bei der Erbringung von Bauleistungen ist der Auftraggeber Schuldner der Umsatzsteuer 

gemäß § 13b Abs. 5 S. 2 UStG, wenn er selbst nachhaltig Bauleistungen erbringt. Das Fi-

nanzamt bestätigt dem Auftraggeber die Eigenschaft als Bauleistender mit der Bescheini-

gung UST 1 TG. Diese Bescheinigung hat der Auftraggeber dem leistenden Unternehmer 

vorzulegen, damit dieser ihm eine Netto-Rechnung ausstellt. Der leistende Unternehmer 

muss die Bescheinigung – als Nachweis für die Anwendbarkeit des § 13b UStG – zu den 

Akten nehmen und aufbewahren. 

Lösung 

Um die wiederholte Vorlage der Bescheinigung zu vermeiden, sollte beim Bundeszentral-

amt für Steuern (BZSt) eine Datenbank zur Verfügung gestellt werden, die dem leistenden 
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Unternehmer die Überprüfung der Gültigkeit des Bauträgerstatus seines Auftraggebers 

zum Zeitpunkt der Leistungserbringung ermöglicht. 

 

9. Einheitlichkeit und flächendeckende Nutzung elektronischer 
Rechnungen bei öffentlichen Aufträgen sicherstellen 

Hintergrund 

Die E-Rechnungsverordnung der Bundesregierung greift die EU-Richtlinie 2014/55/EU 

über die elektronische Rechnungsstellung bei öffentlichen Aufträgen auf und sieht einen 

schrittweisen Übergang zu E-Rechnungen vor, wobei bei Bundesbehörden Ausnahmen 

und insbesondere hybride Datenformate zugelassen werden.  

Die Bundesländer haben das Recht, hierzu eigene Vorschriften zu erlassen. NRW hat im 

Rahmen des Entfesselungspakets II einen eigenen Gesetzesentwurf eingebracht, der rest-

riktiver ist als die Verordnung der Bundesregierung und insbesondere hybride Datenfor-

mate nicht auf Dauer akzeptiert. Wenn jedes Bundesland eigene Wege geht und wie NRW 

die Vorgaben des Bundes hinsichtlich des Rechnungsformats verschärft, wird die E-Rech-

nung für die betroffenen Unternehmen eine kostenintensive bürokratische Hürde. 

Lösung 

Zur Vermeidung unnötiger Bürokratie bei E-Rechnungen an öffentliche Auftraggeber soll-

ten im Bundesgebiet einheitliche Standards für Bund, Länder und Gemeinden eingeführt 

werden. Zudem sollte bei allen öffentlichen Auftragsvergaben die E-Rechnung endlich 

zum Standard werden. 

 

10. Öffentlichen Ausschreibungen 

Hintergrund 

Die Teilnahme an öffentlichen Ausschreibungen erfordert stets das Einreichen zahlreicher 

Unterlagen (z. B. EFB-Preisblätter, die Gewerbeanmeldung, zahlreiche Unbedenklich-

keitsbescheinigungen mit jeweils nur kurzer Gültigkeitsdauer). Darüber hinaus stellt die 

Vielzahl der von den Auftraggebern genutzten E-Vergabeplattformen ein faktisches 

Marktzutrittshemmnis für Teilnehmer dar, da die Teilnahme auf verschiedenen Plattfor-

men mit jeweils unterschiedlichen technischen Voraussetzungen einen zum Nutzen un-

verhältnismäßigen Aufwand bedeutet.   

Lösung 

Teilnehmer an öffentlichen Ausschreibungen sollten in konsequenter Anwendung des 

„Once-Only-Prinzips“ nur solche Nachweise und Dokumente vorlegen müssen, die der öf-

fentlichen Verwaltung nicht bereits vorliegen oder nach Zustimmung des Bieters mittels 

digitaler Verfahren nicht direkt durch die öffentlichen Auftraggeber beschafft werden 

können. Darüber hinaus muss der Umfang der einzureichenden Unterlagen im Verhältnis 
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zum Auftragsvolumen stehen und es dürfen nur solche Nachweise abgefordert werden, 

die einen klaren Bezug zum Auftragsgegenstand haben.  

Bezüglich der e-Vergabe ist eine einheitliche Eingabeoberfläche für Bieter zu schaffen, 

über die strukturierte Datensätze (z. B. auf PEPPOL-Basis) in die verschiedenen E-Vergabe-

Plattformen der Auftraggeber übermittelt werden (ehemaliger X-Vergabe-Ansatz). Mehr 

Transparenz aus Bietersicht würde durch eine Verpflichtung sämtlicher öffentlicher Auf-

traggeber zur Veröffentlichung ihrer Ausschreibungen auf einer bundesweit zentralen 

Veröffentlichungsplattform beitragen. Diese Plattform sollte Bietern perspektivisch auch 

eine kostenfreie Profileinrichtung ermöglichen, um sich über Filterfunktionen automati-

siert auf interessante Ausschreibungen hinweisen zu lassen. 

 

11. Gefahrstoffrecht 

Hintergrund 

Die Gefahrstoffverordnung regelt, dass Arbeitgeber ein Verzeichnis ihrer Beschäftigten zu 

führen haben, die Tätigkeiten mit krebserzeugenden Stoffen ausüben (Expositionsver-

zeichnis). Zu dokumentieren sind Art, Dauer und Häufigkeit der Exposition der Beschäftig-

ten. Das Verzeichnis ist bis 40 Jahre nach Ende der Exposition aufzubewahren. Das stellt 

für die Betriebe einen gewaltigen Archivierungsaufwand dar, da im Baubereich sehr viele 

Stoffe betroffen sind (z.B. Asbest, Quarz, Holzstaub, Formaldehyd, Benzol, Kadmium- und 

Chromverbindungen). 

Lösung 

Die Aufbewahrungsfristen sollten auf zehn Jahre reduziert werden.  

 

12. Rückverlegung der Fälligkeit der Sozialversicherungsbei-
träge auf den Folgemonat 

Hintergrund 

2006 wurde die Fälligkeit der Sozialversicherungsbeiträge von der Mitte des Folgemonats 

auf den Vormonat vorverlegt. Seitdem müssen Betriebe die Höhe der Sozialversicherungs-

beiträge in der Regel zwischen dem 20. und dem 25. eines Monats ermitteln, der Einzugs-

stelle melden und die Beiträge spätestens am drittletzten Bankarbeitstag überweisen – 

damit sogar häufig vor der Lohnzahlung. Zwar wurden die hierdurch entstehenden büro-

kratischen Zusatzbelastungen in mehreren Schritten entschärft. Gleichwohl bleiben sie 

auf höherem Niveau als vor 2006. Besonders problematisch ist seitdem für Betriebe der 

monatliche vorzeitige Liquiditätsentzug, der vor allem Handwerksbetriebe mit typischer-

weise eher fernen Zahlungszielen ihrer Kunden belastet.  

Lösung 

Die Beitragsfälligkeit muss wieder an den Zeitpunkt der Lohnzahlung anknüpfen, d. h. die 

Sozialversicherungsbeiträge dürfen nicht vor der Lohnzahlung fällig werden. Dazu ist die 
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2006 erfolgte Vorverlegung der Fälligkeit der Sozialversicherungsbeiträge wieder rück-

gängig zu machen. Dies darf aber keinesfalls mit einem Anstieg der Beitragssätze „erkauft“ 

werden.  

 

13. Elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (eAU) 

Hintergrund: 

Seit dem 1. Januar 2023 müssen alle Arbeitgeber die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen 

ihrer Beschäftigten, die gesetzlich krankenversichert sind, elektronisch bei den Kranken-

kassen abfragen. Die Papiermeldung entfällt grundsätzlich. Dieses neue Verfahren der eAU 

ist immer noch mit finanziellen und bürokratischen Belastungen für die Betriebe verbun-

den: Dass die Beschäftigten nicht mehr eine AU-Bescheinigung vorlegen müssen, son-

dern die Betriebe jetzt die eAU bei der jeweiligen Krankenkasse des Arbeitnehmers ab-

holen müssen, funktioniert nicht in allen Fällen und kann mit mehr Aufwand als das alte 

Verfahren verbunden sein.  

Lösung: 

Es muss umgesteuert werden von der derzeitigen Holschuld der Arbeitgeber zu einer 

Bringschuld der Krankenkassen. Das heißt, das Verfahren sollte so geändert werden, 

dass die Krankenkassen die eAU digital den Arbeitgebern zukommen lassen.  

 

14. Novelle des Verpackungsgesetzes – Ausnahmeregelung für 
Kleinunternehmen bzgl. der Angebotspflicht von Mehrwegver-
packungen 

Hintergrund 

In der Gesetzesbegründung wird deutlich darauf hingewiesen, dass insbesondere Klein-

unternehmen schon aus logistischen Gründen Probleme haben, ausreichend Mehrweg-

verpackungen (in hygienisch einwandfreiem Zustand) vorzuhalten und für Rückgabemög-

lichkeiten zu sorgen. Deshalb wurde mit dem § 34 VerpackG eine Ausnahmeregelung für 

Kleinunternehmen geschaffen, die bis zu 5 Beschäftigte haben bzw. max. eine Verkaufs-

fläche von 80 qm. Da dies auf das gesamte Unternehmen und nicht auf die einzelne Ver-

kaufsstelle bezogen ist, können nur wenige Handwerksbetriebe von der Ausnahme Ge-

brauch machen. Da die Mehrwegverpackungen aber in der Verkaufsstelle vorrätig gehal-

ten und dort auch zurückgenommen werden müssen, wäre eine Anwendung der Ausnah-

meregelung auf die einzelne Betriebsstätte praxistauglicher.  

Lösung 

Damit die Ausnahmeregelung eine Alternative für Kleinunternehmen im Sinne der Geset-

zesbegründung ist, bedarf es einer Nachbesserung, sodass die Abgrenzungskriterien (5 

Beschäftigte, max. 80 qm Verkaufsfläche) auf die einzelne Betriebsstätte anzuwenden ist. 
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Entscheidend sollte die Möglichkeit einer hygienisch einwandfreien Umsetzung sein und 

nicht die rechtliche Zuordnung einer Betriebsstätte. 

 

15. Arbeitsrecht: Schriftformerfordernis der wesentlichen Ar-
beitsbedingungen 

Hintergrund 

Das im Zuge der Umsetzung der europäischen Arbeitsbedingungenrichtlinie zum 1. Au-

gust 2022 novellierte Nachweisgesetz verpflichtet Arbeitgeber, die wesentlichen Ver-

tragsbedingungen des Arbeitsverhältnisses weiterhin schriftlich niederzulegen, die Nie-

derschrift zu unterzeichnen und dem Arbeitnehmer auszuhändigen. Das damit verbun-

dene Schriftformerfordernis stellt bereits erfolgte Digitalisierungsfortschritte in Frage und 

bedeutet vor allem für die kleinen und mittleren Handwerksbetriebe eine erhebliche bü-

rokratische Belastung.  

Lösung  

Die Arbeitsbedingungenrichtlinie selbst lässt den Mitgliedstaaten hinsichtlich ihres Um-

setzungsaktes einen großen Spielraum. Sie normiert, dass der Arbeitgeber dem Arbeit-

nehmer die gemäß der Arbeitsbedingungenrichtlinie erforderlichen Informationen 

schriftlich zur Verfügung zu stellen hat (Art. 3 S. 1 der Richtlinie). Allerdings kann dies nicht 

nur in Papierform erfolgen, sondern alternativ auch in elektrischer Form (Art. 3 S. 2 der 

Richtlinie). Die Möglichkeit, den Nachweis in Textform führen zu können, gestaltet sich 

für die Arbeitsvertragsparteien deutlich einfacher und ist zeitgemäßer. Hier besteht drin-

gender Korrekturbedarf.  

 

16. Berücksichtigung der geänderten Geringfügigkeitsschwelle 
auch im Künstlersozialversicherungsgesetz 

Hintergrund  

Die Bagatellgrenze bei der Verwerterabgabe der Künstlersozialversicherung wurde bei ih-

rer Einführung in der damaligen Höhe der Geringfügigkeitsgrenze von 450 € (§ 24 Abs. 2 

KSVG) festgelegt. Dieser Wert war insofern plausibel begründet. Mit dem Gesetz zur Er-

höhung des Schutzes durch den gesetzlichen Mindestlohn und zu Änderungen im Bereich 

der geringfügigen Beschäftigung wurde die Geringfügigkeitsgrenze zum 1. Oktober 2022 

von 450 € auf 520 € angehoben und dynamisiert. Entsprechend der Anhebung des gesetz-

lichen Mindestlohns steigt auch die Geringfügigkeitsgrenze. Die Bagatellgrenze in 24 Abs. 

2 KSVG wurde aber nicht analog angepasst.  

Lösung  

Vor diesem Hintergrund sollte auch im KSVG eine Anhebung der Bagatellgrenze von 450 

€ auf die jeweils geltende Geringfügigkeitsgrenze per Querverweis erfolgen.  
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17. Verpackungsgesetz: Serviceverpackungen 

Hintergrund 

Verpackungen, die die Übergabe von Waren an private Endverbraucher unterstützen, 

werden vom Verpackungsgesetz als sog. Serviceverpackungen klassifiziert. Betriebe, die 

ausschließlich Serviceverpackungen nutzen, sind damit von den Pflichten zum Vertrags-

abschluss mit einem der dualen Systeme und der Anmeldung im Verpackungsregister LU-

CID befreit. Die Verpackung kann bereits vorlizenziert bezogen werden. 

Allerdings definieren sich Serviceverpackungen nicht über die Art der Verpackung, son-

dern über die Art der Inverkehrbringung. Das bedeutet, dass beispielsweise eine Bäcker-

tüte für Brot, die im Ladengeschäft befüllt und dem Kunden übergeben wird, als Ser-

viceverpackung bewertet wird. Beliefert ein Bäcker, Fleischer oder Konditor jedoch seine 

eigenen Filialen oder Verkaufswagen mit vorverpackten Waren in derselben Verpackung, 

handelt es sich nicht mehr um eine Serviceverpackung. Grund dafür ist, dass eine Ser-

viceverpackung nur dann als Serviceverpackung gilt, wenn die Verpackung in räumlicher 

Nähe zur Produktionsstätte befüllt wird. Räumliche Nähe schließt damit ausschließlich das 

Betriebsgelände ein, nicht aber den Transport über eine öffentliche Straße. 

In dieser Konstellation kann ein Lebensmittelhandwerker entweder vollständig auf die 

Nutzung von Serviceverpackungen verzichten und alle Verpackungen selbst lizenzieren 

oder er erwirbt die gleiche Verpackung einmal mit und einmal ohne Lizenzierung. Je nach 

Übergabeort (auf dem Gelände, auf dem die Ware verpackt wurde oder auf einem ande-

ren Gelände, bei dem ein Transport über eine öffentliche Straße notwendig ist) muss er 

bei der Abgabe darauf achten, dass er die korrekte Verpackung verwendet. 

Lösung 

Der lediglich in der Begründung zum Verpackungsgesetz enthaltene Begriff der „räumli-

chen Nähe“ sollte dahingehend ausgelegt werden, dass betriebseigene oder angemietete 

Verkaufsstellen (Filialen, Verkaufswagen, Verkaufsautomaten) umfasst werden. 

 

18. Gewerbeabfallverordnung 

Hintergrund 

Die GewAbfV legt Betrieben umfangreiche Dokumentationspflichten zur Trennung des 

Gewerbeabfalls und von Bauabfällen auf. Das umfasst neben der Dokumentation des Ab-

falltrennungssystems am Abfallort (für jede Betriebsstätte, jede Baustelle) und der Tren-

nung der Abfälle in die verschiedenen gesetzlich geregelten Abfallfraktionen (Abfallarten) 

zusätzlich den Nachweis über die Anwendung von Ausnahmen der Pflicht zur Getrennt-

sammlung und dem Verbleib des Abfalls. 

Lösung 

Dokumentationspflichten sollten nur dort normiert werden, wo der Vollzug inhaltlich not-

wendig und bei realistischer Erwartung auch vollziehbar erscheint.  
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19. Abgabe von Lebensmittelabfällen  

Hintergrund 

Europaweit sollen bis zum Jahr 2025 die Lebensmittelabfälle um 30 Prozent reduziert und 

bis 2030 halbiert werden. Im Lebensmittelhandwerk tendieren die vermeidbaren Abfälle 

bereits gegen Null und könnten weiter reduziert werden, wenn nicht z.B. die Praxis der 

Lebensmittelüberwachung über gesetzliche Regelungen hinausgehen würde. So erlauben 

z.B. die Leitsätze der Deutschen Lebensmittelbuchkommission (DLMBK) für die Herstel-

lung von Brot auch die Wiederverwendung von bis zu 20 % Altbrot, sofern dieses noch 

nicht dem Kundenzugriff ausgesetzt war. Die Definition „Kundenzugriff“ wird von der Le-

bensmittelüberwachung jedoch sehr eng ausgelegt. Lebensmittelkontrolleure akzeptie-

ren die Altbrotregel i.d.R. nur, wenn das Brot den Produktionsraum nicht verlassen hat. 

Sobald ein Brot vom Verkaufspersonal in ein Regal (auch hinter der Theke) eingeräumt 

wird, darf es nicht mehr für die Altbrotregelung genutzt werden, was selbst aus hygieni-

schen Gründen nicht nachvollziehbar ist.  

Zusätzlich dürfen Lebensmittelabfälle (auch sortenrein) nur dann als Futtermittel abgege-

ben werden, wenn der Handwerksunternehmer als Futtermittelhersteller registriert ist, 

was mit immensen zusätzlichen Registrierungs- und Dokumentationspflichten verbunden 

ist. Das gilt selbst dann, wenn z.B. Eier verwendet werden und die Eierschalen als nicht-

vermeidbares Abfallprodukt einem landwirtschaftlichen Betrieb zur Fütterung von Tieren 

zur Verfügung gestellt wird. Ohne entsprechende Registrierung als Futtermittelhersteller 

ist die Abgabe jedoch rechtlich unzulässig und wird von der Lebensmittelüberwachung 

konsequent geahndet.  

Lösung 

Eine bundesweit einheitliche und praxistaugliche Auslegung gesetzlicher Regelungen 

durch die Lebensmittelüberwachung muss gewährleistet werden. Zudem sind Betriebe, 

die Lebensmittelabfälle als Futtermittel weiterverwerten, von den Registrierungs- und 

Dokumentationspflichten eines Futtermittelherstellers zu befreien. 

 

20. Meldefristen im Energierecht 

Hintergrund 

Nach dem Energiewirtschaftsgesetz (EnWG), dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) 

und dem Kraftwärmekopplungsgesetz (KWKG) sind Betriebe, die Anlagen betreiben, ver-

pflichtet, die konkreten Leistungs- und Laufzeiten der Anlagen zwecks Ermittlung der zu 

gewährenden Förderung zu dokumentieren und den zuständigen Stellen zu melden. Hier-

bei werden jedoch je nach Gesetz unterschiedliche Meldefristen vorgesehen. Dies ver-

kompliziert die Handhabung der Meldepraxis erheblich.  

Lösung 

Die Meldefristen der Gesetze sollten harmonisiert und die Meldeverfahren konsequent 

vereinfacht sowie digitalisiert werden. 
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21. Abgrenzung von Drittstrommengen 

Hintergrund 

Zahlreiche Handwerksbetriebe leiten Strommengen an Dritte weiter, die sich auf ihrem 

Betriebsgelände oder in der Kundenanlage befinden. Sofern der Betrieb eine Eigenerzeu-

gungsanlage betreibt, muss es die eigenen Verbräuche von den Verbräuchen Dritter mit 

einem Messkonzept über sog. Lastgangzähler viertelstündlich genau abgrenzen. Durch die 

Erhebung, Dokumentation und Abrechnung entstehen Betrieben eine erhebliche büro-

kratische Belastung und Rechtsunsicherheit. 

Lösung 

Es bedarf einer Ausnahmeregelung für Bagatellfälle. Zudem sollte es für Fälle, in denen 

Betriebe bisher keine Abgrenzung vorgenommen haben, keine rückwirkende Bemessung 

oder behördliche Ahnung geben. 

 

22. Genehmigungspraxis für bestehende Wasserkraftanlagen  

Hintergrund 

Nahezu alle Mühlen erzeugen einen wesentlichen Teil ihrer Energie selbst aus Wasser-

kraft. In regelmäßigen Abständen müssen diese Wasserrechte erneut genehmigt werden. 

Die Genehmigungen für bestehende Anlagen sind oft sehr langwierig.  

Lösung 

Es sollte ein beschleunigtes Verfahren für bestehende Anlagen vorgesehen werden. 

 

23. Amtliche Statistik fortentwickeln 

Hintergrund 

Politik und Verbände sind auf valide Daten angewiesen, um die Interessen von Bürgern 

und Unternehmen zielgerichtet vertreten zu können. Deshalb darf die Diskussion über die 

Weiterentwicklung der amtlichen Statistik nicht allein auf Kosten- und Belastungsaspekte 

verengt bleiben. Die großen politischen und wirtschaftlichen Herausforderungen (Globa-

lisierung, Digitalisierung, Energie- und Klimawende, zirkuläre Wirtschaft) erfordern nicht 

ein Weniger, sondern ein Mehr an Informationen, um politisch und unternehmerisch er-

folgreich agieren zu können. Daher müssen Statistikpflichten effizienter und belastungs-

ärmer als bisher gestaltet werden. 

Lösung 

Zukünftig sollten Doppelerhebungen möglichst vollständig vermieden werden, um die 

vorhandenen Ressourcen aufseiten der Unternehmen und aufseiten der behördlichen 

Stellen möglichst effizient zu nutzen („Once-Only-Prinzip“). Es bedarf der Einrichtung ei-

ner zentralen amtlichen Datenstelle, an die die Unternehmen – im Idealfall automatisiert 
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– ihre Daten melden. Die statistischen Ämter und weitere Behörden erhalten von dieser 

Datenstelle zweckgebunden ihre erforderlichen Daten zur weiteren Verarbeitung. 

Zudem sollte die Nutzung von Verwaltungsdaten ausgebaut werden. Die Mehrfachnut-

zung der Daten in den amtlichen Registern leistet bereits heute einen wichtigen Beitrag 

zur Entlastung der Unternehmen von statistischen Meldepflichten. Für eine umfassen-

dere Nutzung fehlt es allerdings oftmals an der notwendigen Qualität und der rechtzeiti-

gen Verfügbarkeit von Verwaltungsdaten. Um die bestehenden Entlastungspotentiale 

auszuschöpfen, müssen die bestehenden Register kompatibel ausgestaltet werden, um 

die Vernetzung der Datenbestände zu gewährleisten. Dafür sollte der Staat einheitliche 

Standards entwickeln.  

Dass in Deutschland die gesetzlichen Voraussetzungen für die Nutzung einheitlicher Iden-

tifikatoren (für Privatpersonen und für Unternehmen) geschaffen wurden, war ein lange 

überfälliger Schritt, um den Datenaustausch zu ermöglichen und die Mehrfacherhebung 

von Daten durch verschiedene amtliche Stellen zukünftig obsolet zu machen. Bei der Ent-

wicklung und Implementierung der notwendigen Standards für den Datenaustausch 

braucht es aber mehr Tempo. 

 

24. LKW-Maut / Toll-Collect 

Hintergrund 

Für Tandemachsen eines Anhängers wird die Maut nicht gemäß den Kfz-Papieren (eine 

Achse), sondern als zwei Achsen abgerechnet. Dies hat schon einige Ordnungswidrigkeits-

verfahren nach sich gezogen, weil Betriebe die Daten den Kfz-Papieren entnehmen und 

somit zu wenig Maut entrichten.  

Lösung 

Maßgeblich für die Entrichtung der Maut müssen die technischen Angaben der Fahrzeug-

papiere sein. Hier muss seitens des Bundesamtes für Güterverkehr entsprechend nachge-

bessert werden. 

 

25. Doppelte Fahrzeugprüfung 

Hintergrund 

Es ist vorgeschrieben, dass Fahrzeuge regelmäßig überprüft werden müssen. Dies betrifft 

u.a. die jährliche UVV-Prüfung oder die Durchführung des Bremsendiensts bei Lkw. Die 

festen Fristen gelten unabhängig von den zusätzlichen Überprüfungen des TÜV und den 

gefahrenen Kilometern. So kommt es nicht selten vor, dass Lkw innerhalb weniger Wo-

chen zweimal geprüft werden, obwohl sie kaum im Einsatz waren. 
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Lösung  

Doppelte Überprüfungen sind zu vermeiden. Die Fristen zur Überprüfung sind flexibel zu 

gestalten. So müssen Überprüfung des TÜV ebenso berücksichtigt werden wie der Kilo-

meterstand.  

 

26. Datenschutz: Betrieblicher Datenschutzbeauftragter 

Hintergrund 

Im Wege der Konkretisierung des Artikels 37 Absatz 4 DSGVO hat die Bundesregierung 

nationale Regelungen zur verpflichtenden Bestellung eines betrieblichen Datenschutzbe-

auftragten erlassen. Ursprünglich wurde an den bisherigen Voraussetzungen und Schwel-

lenwerten des deutschen Datenschutzrechts festgehalten. Durch das Zweite Datenschutz-

Anpassungs- und Umsetzungsgesetz wurde die Personengrenze des § 38 Absatz 1 BDSG 

jedoch von zehn auf 20 Personen angehoben. Seitdem sind Betriebe verpflichtet, einen 

betrieblichen Datenschutzbeauftragten zu bestellen, „soweit sie mindestens 20 Personen 

ständig mit der automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten beschäftigen“.  

Ungeachtet der Tatsache, dass die Anhebung des Schwellenwerts auf 20 Personen einen 

positiven Effekt auf die Bestellpflicht zahlreicher Handwerksbetriebe hatte, stellen Perso-

nengrenzen keine geeigneten Parameter zur Beurteilung eines Risikos für den Daten-

schutz dar. Auch die automatisierte Datenverarbeitung führt nicht zwingend zu einem ho-

hen Risiko. Wenn die Versendung einer E-Mail zwangsläufig als erhöhtes Risiko zu bewer-

ten wäre, ist eine sachgerechte Unterscheidung zwischen wirklichen Risiken und unbe-

denklichen Verarbeitungsprozessen nicht mehr möglich. 

Das gilt in gleicher Weise für die Häufigkeit einer Datenverarbeitung. Ob ein Mitarbeiter 

drei E-Mails oder 50 E-Mails am Tag versendet, sagt nichts über das Datenschutzrisiko aus. 

Risikorelevant sind dagegen Kriterien wie der Datenumfang oder die Art der verarbeiteten 

Daten. Anhand solcher Kriterien lässt sich die Datenschutzrelevanz eines Betriebs sachge-

recht ermitteln. Es kommt im Sinne des risikobasierten Ansatzes darauf an, ob die Verar-

beitung von Daten Kerntätigkeit des Betriebs ist. 

Lösung 

Die Voraussetzungsvariante der Kerntätigkeit ist bereits in § 38 Absatz 1 Satz 2 BDSG 

i.V.m. Artikel 35 DSGVO geregelt. Eine Ergänzung von § 38 Absatz 1 Satz 1 BDSG ist nicht 

erforderlich. Da für eine entsprechende Ergänzung von § 38 Absatz 1 Satz 1 BDSG kein 

Raum ist und die gegenwärtigen Schwellenwerte nicht sachgerecht sind, sollte diese Vor-

schrift ersatzlos gestrichen werden.  
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27. Datenschutz: Behördlicher Datenschutzbeauftragter  

Hintergrund 

Mit Blick auf beliehene Personen kann die ausnahmslose Bestellungspflicht für öffentliche 

Stellen unangemessene Folgen mit sich bringen. Dies betrifft im Handwerk vor allem 

Schornsteinfeger. 

Diese erheben in der Regel keine weiteren Daten ihrer Kunden durch den geringfügigen 

Anteil der hoheitlichen Tätigkeit. Schornsteinfegerbetriebe sind zudem in aller Regel Ein-

Personen-Betriebe. Die ausnahmslose Bestellungspflicht eines externen Dienstleisters ist 

mit Kosten verbunden, die mit Blick auf das verschwindend geringe Risiko unangemessen 

hoch sind.  

Lösung 

Die erforderliche Anpassung kann durch eine gezielte Ergänzung der Definition des Be-

griffs „öffentlichen Stelle“ gemäß § 2 Absatz 4 Satz 2 BDSG erfolgen. Die Klassifizierung 

einer nicht-öffentlichen Stelle als öffentliche Stelle sollte um das zusätzliche Merkmal der 

Kerntätigkeit ergänzt werden. Es ist sach- und risikogerecht, nur solche Betriebe als öf-

fentliche Stelle im Sinne des Datenschutzes anzusehen, deren Kerntätigkeit es ist, eine 

öffentlich-rechtliche bzw. hoheitliche Tätigkeit auszuüben, in deren Rahmen personenbe-

zogene Daten verarbeitet werden. Dies korrespondiert zudem mit dem Regelungsgedan-

ken von Artikel 37 Absatz 1 b) und c) DSGVO. Diese Vorschrift stellt bei der Bestellungs-

pflicht eines Datenschutzbeauftragten in Betrieben, die keine hoheitlichen Tätigkeiten 

ausüben, darauf ab, ob die Datenverarbeitung zur Kerntätigkeit des Betriebs zählt. 

 

28. Lebensmittelinformationsverordnung: Von der EU vorgese-
hene Ausnahmeregelungen bei der nationalen Umsetzung be-
rücksichtigen (hat nach wie vor unverändert Bestand) 

Hintergrund 

Nach der Lebensmittelinformationsverordnung (LMIV) müssen vorverpackte Lebensmit-

tel eine Nährwertkennzeichnung tragen. Die Verordnung wurde 2011 verabschiedet. Die 

Nährwertkennzeichnung ist seit dem 13. Dezember 2016 Pflicht. Von dieser Pflicht sind 

gemäß EU-Verordnung „Lebensmittel, einschließlich handwerklich hergestellter Lebens-

mittel“ ausgenommen, „die direkt in kleinen Mengen durch den Hersteller an den End-

verbraucher oder an lokale Einzelhandelsgeschäfte abgegeben werden…“.  

Nach einem Beschluss des Arbeitskreises Lebensmittelchemischer Sachverständiger der 

Länder (ALS) und des Bundesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit 

sind Handwerksbetriebe von der Nährwertkennzeichnung ausgenommen. Wenige Tage 

vor Ablauf der Übergangsfrist im Jahr 2016 hat der ALS jedoch ergänzend verkündet, die 

Ausnahme nur für Handwerksbetriebe mit max. zehn Mitarbeitern anwenden zu wollen.  

Die Arbeitsgruppe „Lebensmittel, Bedarfsgegenstände, Wein und Kosmetika“ (ALB) – das 

im Vergleich zur ALS höherrangige Gremium – war mit der Verordnungsauslegung 
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unzufrieden und setzte eine eigene „Projektgruppe LMIV“ ein, die am 30. Oktober 2017 

(knapp ein Jahr nach Inkrafttreten der Regelungen) einen gänzlich anderen und höchst 

komplizierten Beschluss fasste, der noch dazu den Dokumentationsaufwand erhöht. 

Demnach: 

◼ ist der Eintrag in die Handwerksrolle nicht ausreichend, um von der Kennzeichnungs-

pflicht befreit zu sein. 

◼ dürfen Handwerksbetriebe von einem Produkt nur 1.000 Kg / Jahr herstellen, um die 

Ausnahmeregelung nutzen zu können. Unklar ist jedoch, was als Produkt gilt (bezieht 

sich die Mengenangabe z.B. auf alle Plätzchen, oder ist jede Plätzchensorte einzeln zu 

erfassen?).  

◼ können Handwerksbetriebe von der Deklaration befreit werden, wenn sie nicht mehr 

als fünf zusätzliche Verkaufsstellen haben (eine Kann-Bestimmung, die nicht zwingend 

ist). 

Handwerksbetriebe können nun nur abwarten, ob die Lebensmittelüberwachung nach 

den Maßstäben des ALB-Beschlusses prüft, denn der Beschluss ist lediglich eine Empfeh-

lung. Verbindlich ist nur die EU-Verordnung. Bei etwaiger Verhängung von Bußgeldbe-

scheiden auf Basis des ALB-Beschlusses können die Betriebe zahlen oder klagen. Doch der 

Klageweg ist zeitaufwändig und kostspielig. 

Lösung 

Rechtssichere Regelungen unter Nutzung der von der EU vorgesehenen Spielräume und 

Ausnahmetatbestände müssen in die bundeseinheitliche Durchführungsverordnung inte-

griert werden. Zudem muss bei der auf EU-Ebene anstehenden Überarbeitung der Le-

bensmittelinformationsverordnung (LMIV) die bestehende Ausnahme für Handwerksbe-

triebe von der Kennzeichnungspflicht erhalten bleiben.  

 

29. Haltungs- und Herkunftskennzeichnung 

Hintergrund 

Die in der Lebensmittelinformations-Durchführungsverordnung (LMIDV – [EU] Nr. 

1337/2013) enthaltene Verpflichtung zur Herkunftskennzeichnung für vorverpacktes fri-

sches, gekühltes oder gefrorenes Schweine-, Schaf-, Ziegen- und Geflügelfleisch soll im 

nationalen Alleingang auf nicht vorverpackte Ware ausgeweitet werden und würde im 

Fleischerhandwerk zu massiven bürokratischen Zusatzlasten führen. Das pikante hieran 

ist, dass es dem Gesetzgeber nicht um gesundheitsrelevante Aspekte bei der Ausdehnung 

der Kennzeichnungspflichten geht, sondern allein das in Umfragen erhobene vermeintli-

che Informationsbedürfnis der Verbraucher, das somit den betrieblichen Belangen über-

geordnet wird. 

Lösung 

Die Abgabe loser Ware erfolgt im Fleischerhandwerk ausschließlich im Bedienverkauf, so-

dass hierbei eine qualifizierte Auskunft über die Produkte und deren Herkunft sicherge-

stellt ist. Deshalb müssen pragmatische Lösungen für kleine und mittlere Unternehmen 
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vorgesehen werden, die insbesondere die Möglichkeit zur Beratung im Verkaufsgespräch 

berücksichtigen. 

 

30. Allergenkennzeichnungspflicht 

Hintergrund 

Gemäß § 5 Absatz 2 Nr. 1 der Lebensmittelzusatzstoff-Durchführungsverordnung 

(LMZDV) in Verbindung mit § 4 Absatz 4 der Lebensmittelinformations-Durchführungsver-

ordnung (LMIDV) ist eine mündliche Information über Inhaltsstoffe und Allergene durch 

den Lebensmittelunternehmer oder durch hinreichend unterrichtetes Personal ausrei-

chend, sofern schriftliche Aufzeichnungen vorliegen und leicht zugänglich sind. Dieses 

Schrifterfordernis kann mit einer Papier-Kladde im Ladenlokal erfüllt werden. Elektroni-

sche Hilfsmittel, wie etwa die Kassen, in denen die erforderlichen Angaben gespeichert 

sind, genügen nicht den Anforderungen des Verordnungstextes. Dabei zeigt die Praxis, 

dass die Kennzeichnung in Kassen deutlich aktueller ist als auf Papier. Zudem erfordert 

die Aktualisierung auf Papier einen enormen Aufwand. Wird ein Backmittel geändert, sind 

i.d.R. zehn von 15 Seiten der Kladde zu ersetzen. Bei mehreren Filialen potenziert sich der 

Zeit- und Ressourcenaufwand entsprechend.  

Lösung 

Da in § 4 Absatz 3 Nr. 4 LMIDV elektronische Informationsangebote sonstigen schriftlichen 

Informationsangeboten gleichgestellt sind, sollte die elektronische Information auch in § 

4 Absatz 4 LMIDV der schriftlichen Information gleichgestellt werden.  

 

31. Fahrpersonalverordnung 

Hintergrund 

Für das Handwerk gelten Ausnahmen von den Anforderungen der Fahrpersonalverord-

nung (Tachographenpflicht) im Umkreis von 100 km um den Betriebssitz. Diese Ausnah-

men gelten für herstellende Handwerksbetriebe, wie etwa Bäckereien, nach gängiger In-

terpretation häufig nur dann, wenn der Handwerksbäcker oder andere am Backbetrieb 

direkt beteiligte Mitarbeiter selbst die Lieferung durchführen und ihre Haupttätigkeit 

nicht das Fahren ist. Für Mitarbeiter, die an der handwerklichen Fertigung des ausgelie-

ferten Produkts nicht direkt mitgearbeitet haben, gilt diese Ausnahmeregelung nicht. Sie 

wären – selbst bei minimalen Fahrstrecken – mittels Tachographen nachweispflichtig. 

Ähnliche Unklarheiten entstehen zuweilen durch zu enge behördliche Auslegungen bei 

Betrieben, die Gegenstände/Maschinen reparieren und an den Kunden zu-rückliefern, 

wenn Kollegen, die die Reparatur nicht vorgenommen haben, die Rücklieferung überneh-

men.  

Lösung 

Es ist eindeutig klarzustellen, dass sich Ausnahmevorschrift auf alle Lieferfahrten von Pro-

dukten, die im Handwerksbetrieb hergestellt/repariert/weiterbearbeitet werden, 



 

ZDH 2024 Seite 20 von 27 

bezieht, unabhängig davon, ob der jeweilige fahrzeuglenkende Handwerksbeschäftigte 

am spezifischen Fertigungs-/Reparatur/Weiterbearbeitungsprozess persönlich beteiligt 

war. Die neuen EU-Regelungen ermöglichen diese erweiterte Interpretation. Bei der Er-

mittlung, ob die Hauptbeschäftigung nicht das Fahren ist und damit die Ausnahme greifen 

kann, sollten Tätigkeiten wie Konfektionieren, Vorbereiten des Transportes und Einräu-

men nicht dem Fahren zugeordnet werden. Im Zuge der Weiterentwicklung der gemein-

samen Interpretation von Bund und Ländern zum Fahrpersonalrecht könnten diese Klar-

stellungen bundesweit vorgenommen werden. 

 

32. Führerscheinkontrollpflicht 

Hintergrund 

Arbeitgeber sind verpflichtet, halbjährlich die Führerscheine ihrer Mitarbeiter mit Fahrtä-

tigkeiten zu überprüfen.  

Lösung 

Beschäftigte sollten verpflichtet werden, den Verlust der Fahrerlaubnis anzuzeigen. 

 

33. Berufskraftfahrerqualifikation 

Hintergrund 

Von der Pflicht der aufwendigen Berufskraftfahrerqualifikation für die Lenker von Fahr-

zeugen über 3,5 Tonnen sind Handwerksbeschäftigte ausgenommen, solange sie nicht 

hauptsächlich Fahrzeuge führen und nur Materialien zur Ausübung ihres Berufes trans-

portieren (§ 1 Abs. 2 Nr. 5 BKrFQG). 

In einigen Fällen wird in Frage gestellt, dass zu diesen freigestellten Materialien auch der 

Abtransport von Abfällen (die z.B. auf Baustellen, bei Einbau- oder bei Wartungsarbeiten 

entstehen) oder Rücktransporte ausgebauter Altgeräte nach Montage neuer Installatio-

nen gehören. Diese Transportvorgänge sind aber genuiner Bestandteil handwerklichen 

Tätigkeit, weshalb eine solche enge Interpretation (die bislang nur selten umgesetzt wird, 

aber dennoch zu Verunsicherung beiträgt) die sachgerechte Anwendung der von der eu-

ropäischen Richtlinie ausdrücklich vorgesehenen Ausnahmeregelung gefährdet. 

Lösung 

Die gemeinsame von Bund und Ländern vorgenommen Interpretation der Regelung sollte 

weiterentwickelt werden, um klarzustellen, dass deutschlandweit der Abtransport von 

Altgeräten und Bauschutt/Abfall (wie bereits bei der Interpretation des vergleichbaren 

Tachographenrechts) von Berufskraftfahrerqualifikationspflichten freigestellt ist. Zudem 

sollte klargestellt werden, dass geringfügig beschäftigte Fahrer, sonstige Fahrer in Teilzeit 

und Handwerker in Ausübung ihrer Tätigkeit generell nicht unter die Berufskraftfahrer-

qualifikationspflichten fallen. 
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34. Sondernutzung 

Hintergrund 

Die Beantragung von verkehrsrechtlichen Anordnungen bzw. die Durchführung von Son-

dernutzungsverfahren (z.B. für Baustelleneinrichtung oder Aufgrabung) erzeugt aufgrund 

der Verwaltungspraxis der Kommunen teilweise erheblichen bürokratischen Aufwand. So 

verlangt beispielsweise die Stadt Nürnberg aktuell in diesem Verfahren die Vorlage eines 

Nachweises der Beteiligungs- und Handlungsfähigkeit des Antragstellers. Hierzu ist die 

Vorlage eines Handelsregisterauszugs bzw. Gesellschaftsvertrags erforderlich. Außerdem 

ist eine Kostenübernahmeerklärung vorzulegen, wenn der Kostenschuldner nicht der Ver-

treter/Bevollmächtigte ist. 

Lösung 

Die Anforderungen an die Genehmigung solcher und vergleichbarer Verfahren sind per 

Verwaltungsvorschrift zumindest auf Landesebene zu harmonisieren.  

 

35. Abfallbeauftragter: Ausnahme für Kleinbetriebe 

Hintergrund 

Die Pflicht zur Bestellung eines betrieblichen Abfallbeauftragten führt insbesondere für 

Betriebe mit wenigen Mitarbeitern zu erheblichen Belastungen. Die hohen formalen An-

forderungen des § 9 Abfallbeauftragten-Verordnung an die Fachkunde des Beauftragten 

lassen nur besonders qualifizierte Personen zu, deren Lohnkosten die Gehälter durch-

schnittlicher Arbeitnehmer im Handwerk weit übersteigt. Hinzu kommen die Kosten so-

wie der Arbeitsausfall wegen regelmäßiger Schulungen. Dieser Aufwand ist bei Betrieben, 

bei denen nur geringe Mengen oder ungefährliche Abfälle vorhanden sind, mit Blick auf 

den Nutzen unverhältnismäßig. So bleibt der Betriebsinhaber trotz Bestellung eines Ab-

fallbeauftragten für die rechtmäßige Entsorgung des Abfalls verantwortlich. Dem Abfall-

beauftragten kommt lediglich eine Beratungsfunktion zu. Eine Ausnahme von der Bestell-

pflicht kann nach § 7 Abfallbeauftragten-Verordnung nur auf Antrag und nach entspre-

chender Erforderlichkeitsprüfung der zuständigen Behörde vor Ort erteilt werden. Dieses 

Verfahren bedeutet seinerseits bürokratischen Aufwand für Betriebe und Verwaltung und 

führt insbesondere zur einer uneinheitlichen Ausnahmepraxis.  

Lösung 

Bei kleinen Betrieben mit weniger als 50 Arbeitnehmern ist die Bestellung eines Abfallbe-

auftragten mit Blick auf dessen lediglich beratende Funktion und den finanziellen Auf-

wand unverhältnismäßig. Die Ausnahmevorschrift des § 7 Abfallbeauftragten-Verordnung 

sollte entsprechend ergänzt werden.  
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36. Abfallbeauftragter: Gleichstellung der Bestellung von Mitar-

beitern und nicht betriebsangehörigen Personen  

Hintergrund 

Betriebe, die nach der Abfallbeauftragten-Verordnung zur Bestellung eines Abfallbeauf-

tragten verpflichtet sind, dürfen gemäß § 5 Abfallbeauftragten-Verordnung nur auf An-

trag und nach Bescheid der jeweils vor Ort zuständigen Behörde eine nicht dem Betrieb 

angehörige Person zum Abfallbeauftragten bestellen. Angesichts der erheblichen Lohn-

kosten hochqualifizierter Arbeitnehmer, der Kosten regelmäßiger Fortbildungen sowie 

die lehrgangsbedingten Arbeitsausfälle können externe, spezialisierte Anbieter häufig 

eine aufwandsärmere Alternative zur Pflichterfüllung darstellen.    

Lösung 

Die Bestellung von Mitarbeitern und nicht betriebsangehörigen Personen zum Abfallbe-

auftragten ist in der Abfallbeauftragten-Verordnung rechtlich gleichzustellen. Zudem ist 

das Antragsverfahren nach § 5 Abfallbeauftragten-Verordnung, das zusätzliche Bürokratie 

schafft, ersatzlos zu streichen. 

 

37. Streichung der Anzeigepflicht für nicht gewerbsmäßige 

Transporte ungefährlicher Abfälle  

Hintergrund 

Abfalltransporte sind den zuständigen Behörden nach der Verordnung über das Anzeige- 

und Erlaubnisverfahren für Sammler, Beförderer, Händler und Makler von Abfällen  

(AbfAEV) anzuzeigen. Eine Ausnahme gilt für Betriebe, bei denen der Transport nicht re-

gelmäßig erfolgt. Dies wird nach § 7 Abs. 9 AbfAEV vermutet, wenn der Transport gefähr-

licher Abfälle eine Menge von zwei Tonnen pro Jahr und bei nicht gefährlichen Abfällen 

eine Menge von 20 Tonnen pro Jahr nicht übersteigt. Die Ausnahmevorschrift ist mit Blick 

auf die bürokratische Belastung erforderlich, da das Anzeigeverfahren neben dem zeitli-

chen Aufwand zusätzlich Gebühren in Höhe von 80 – 100 Euro verursacht. Zudem ist die 

Bestätigung der Anzeige beim Transport mitzuführen. Viele Betriebe, insbesondere des 

Elektrohandwerks, werden hiervon nicht erfasst, obwohl der Transport des nicht gefähr-

lichen Abfalls lediglich eine notwendige Begleithandlung ihrer eigentlichen handwerkli-

chen Tätigkeit ist und damit nicht regelmäßig erfolgt. Grund sind die Schwellenwerte. 

Lösung 

Der Schwellenwert der Ausnahmevorschrift nach § 7 Abs. 9 AbfAEV bezüglich der Anzeige 

von Transporten nicht gefährlicher Abfälle von mehr als 20 Tonnen jährlich ist nicht pra-

xisgerecht. Anstatt die Vermutungsregelung nach der Menge des Abfalls zu richten, sollte 

sie an dem Geschäftszweck des Betriebs anknüpfen. Der Ausschlussgrund des nicht regel-

mäßigen Transports wird danach vermutet, wenn der maßgebliche Geschäftsgegenstand 

des Betriebs, der den Transport durchführt, in einem anderen Gegenstand als dem Trans-

port von Abfällen besteht.  
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38. Entfristung der Maßnahmen des Planungssicherungsgeset-

zes  

Hintergrund 

Das im Zuge der Maßnahmen zur Abfederung der Folgen der Covid-19-Pandemie verab-

schiedete Planungssicherungsgesetz sieht vor, dass alternativ zur öffentlichen Auslegung 

von Planungsunterlagen eine (ausschließliche) Bekanntmachung im Internet erfolgen 

darf. Zudem wird die Möglichkeit eröffnet, anstelle eines Erörterungstermins eine Online-

Konsultation durchzuführen. Dies erleichtert nicht nur den Zugang zu Informationen und 

die Möglichkeit der Partizipation, sondern spart Kosten und schafft für die beantragenden 

Betriebe Rechtssicherheit. Jedoch sind diese Maßnahmen befristet und gelten nur für Pla-

nungs- und Beteiligungsverfahren, die bis zum 31. März 2021 bekannt gemacht werden.  

Lösung  

Die Befristung der Maßnahmen des Planungssicherungsgesetzes sollte aufgehoben wer-

den und die digitale Durchführung der Planungs- und Beteiligungsverfahren dauerhaft er-

möglicht, perspektivisch sogar der Regelfall werden. Hierbei ist jedoch von Beginn an eine 

möglichst weitergehende Einheitlichkeit der digitalen Verfahren erforderlich. Ein techni-

scher und verfahrensrechtlicher Flickenteppich schafft Inkohärenzen und erschwert Be-

trieben die Beantragung und Beteiligung. Wo aufgrund hoher Komplexität der Verfahren 

weiterhin eine Information der Bürger und Träger öffentlicher Belange über ausgelegte 

Planunterlagen und Präsenzveranstaltungen sachgerecht ist, sollte diese jedoch auch wei-

terhin ergänzend erfolgen. 

 

39. Genehmigungsverfahren: Einführung der digitalen Akte  

Hintergrund 

Baugenehmigungsverfahren werden nach wie vor weit überwiegen analog durchgeführt. 

Dies bedeutet, dass Papierakten angefertigt und geführt werden. Der Zugriff und die Ein-

sicht der zu beteiligten Behörden wird durch die Beschränkungen der analogen Aktenfüh-

rung erheblich verkompliziert. In der Regel resultieren hieraus unnötige und für den an-

tragsstellenden Betrieb kostenrelevante Verfahrensverzögerungen. Von den teilweise be-

reits heute bestehenden Möglichkeiten der digitalen Aktenführung wird kaum Gebrauch 

gemacht. Diese würden jedoch einen gleichzeitigen und zeitlich unabhängigen Zugriff al-

ler beteiligten Stellen ermöglichen und damit das Verfahren spürbar beschleunigen. 

Lösung 

Die digitale Aktenführung in Baugenehmigungsverfahren sollte gesetzlich verpflichtend 

angeordnet werden. In diesem Zusammenhang ist von Beginn an technisch sicherzustel-

len, dass durch kompatible Formate und Schnittstellen die Lesbarkeit und den Zugriff aller 

beteiligten Stellen gewährleistet wird.  
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40. Retaxation bei Formmängeln 

Hintergrund 

Das Arzneimittel-Lieferengpassbekämpfungs- und Versorgungsverbesserungsgesetz 

(ALBVVG) sieht für den Arzneimittelbereich vor, dass die Möglichkeit von Retaxationen, 

also der nachgelagerten Zurückweisung von bestehenden Vergütungsansprüchen und die 

damit einhergehende nachlaufende Absetzung im Rahmen des regelmäßigen Rechnungs-

laufs seitens Krankenkassen, eingeschränkt wird. Dies bedeutet, dass der Gesetzgeber 

dem Einwand der Apotheker gefolgt ist, dass es unverhältnismäßig ist, aufgrund kleinster 

Formfehler die gesamte Vergütung erbrachter Leistungen einfach nicht zu bezahlen, ob-

wohl die Versorgung ordnungsgemäß durchgeführt wurde. 

Dabei handelt es sich ausdrücklich nur um kleine Formfehler, die die Qualität der Versor-

gung selbst im Wesentlichen nicht betreffen, z.B. kurzfristiges Nachreichen einer Unter-

schrift durch den Versicherten, Nachreichen einer zur Abrechnung versehentlich nicht mit 

eingereichter Unterlage etc. 

Retaxationen stellen erhebliche Risiken für Leistungserbringer dar, da sie vom Kostenträ-

ger einseitig durch Auf- oder Verrechnung vorgenommen werden können sowie das In-

kassorisiko auf den Leistungserbringer verlagern und zu signifikanten Liquiditätsengpäs-

sen beim Leistungserbringer führen können. Die Leistungserbringer befinden sich 

dadurch mit den Kostenträgern in einem dauerhaften Kontokorrentverhältnis. Die Kos-

tenträger sind dadurch in der Lage, Zahlungen aufgrund vermeintlicher Retaxations-

gründe einzubehalten. Selbst bereits geleistete Zahlungen stehen bis zum Ablauf der ge-

setzlichen Verjährungsfrist von vier Jahren zur Disposition und können zurückgefordert 

werden. Kostenträger können hier mit behaupteten Rückzahlungsansprüchen schlicht 

aufrechnen und so den Leistungserbringer in die Lage versetzen, seinen Anspruch mit er-

heblichem Prozessrisiko geltend machen zu müssen. 

Lösung 

Vor diesem Hintergrund hat das ALBVVG die Retaxation aus einigen formalen Gründen 

per se ausgeschlossen. Für den Arzneimittelbereich sind dies etwa fehlende Dosieranga-

ben auf der Verordnung, das fehlende Datum auf der Verordnung, die Verfehlung von 

Fristen oder die Abgabe des Arzneimittels vor dem Vorliegen der Verordnung. 

Vergleichbare Regelungen wurden auch für Vertragsärzte und Krankenhäuser eingeführt. 

Auch bei der Versorgung mit Hilfsmitteln, die zum Teil hohe Vorleistungen bspw. durch 

aufwendige Erprobungen erfordern, wäre eine solche Regelung dringend erforderlich – 

auch aus Gründen der Gleichbehandlung aller Gesundheitsdienstleister.  

 

41. Inkassorisiko bei gesetzlicher Zuzahlung 

Hintergrund 

Eine ungerechtfertigte Ungleichbehandlung im Bereich der Abrechnung zwischen dem 

Arzneimittelbereich und dem Hilfsmittelbereich ist das Geltend machen der gesetzlichen 
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Zuzahlung gem. § 33 Abs. 8 SGB V. Während grundsätzlich in § 43c Abs. 1 SGB V geregelt 

ist, dass im Fall der Nichtzahlung durch den Versicherten die Zahlung durch den Kosten-

träger einzuziehen ist, ist die Anwendbarkeit dieser Vorschrift ohne Not in § 33 Abs. 8 Satz 

2 Hs. 2 SGB V ausgenommen.  

Das hat zur Folge, dass die gesetzliche Zuzahlung ultimativ vom Leistungserbringer gel-

tend zu machen und der Zuzahlungsbetrag von seiner Rechnung an die Krankenkasse in 

Abzug zu bringen ist, obgleich er natürlich nicht Adressat der Zuzahlung ist. Er ist damit 

faktisch und unentgeltlich Inkassodienst der Krankenkassen und trägt das volle Inkassori-

siko gegenüber dem Versicherten, dessen Versorgung er selbst bei vorheriger Kenntnis 

von unzureichender Zahlungswillig- oder -fähigkeit nicht verweigern dürfte. Im Fall der 

Nichtzahlung des Versicherten besteht der Zahlungsausfall beim Leistungserbringer – 

ganz zu schweigen vom zur Beitreibung der Zahlung erforderlichen bürokratischen Auf-

wand, der in Anbetracht der geringen Höhe der einzelnen Forderung – meist zwischen 

fünf bis zehn Euro – häufig außer Verhältnis steht und mit Blick auf die Inkassokosten 

wirtschaftlich nicht vertretbar ist. In der Praxis hat das zur Folge, dass die Leistungserbrin-

ger diese Forderungen zumeist frühzeitig zu eigenen Lasten ausbuchen, obwohl die 

Summe aller Ausstände signifikant ist.  

Hinzu kommt das Problem der unterschiedlichen Umsatzsteuer. Die Umsatzsteuersätze 

auf Hilfsmittel, Zubehör und Dienstleistungen im Rahmen der Versorgung variieren stark. 

Bei jeder Anpassung oder bei Prüfung durch die Finanzämter besteht zu Lasten der Leis-

tungserbringer daher das Risiko einer rückwirkenden Korrektur. Diese Korrektur muss be-

züglich jeder betroffenen Rechnung gegenüber den Kostenträgern und auch gegenüber 

jedem Versicherten erfolgen, da die Zuzahlung ausgehend vom Brutto-Rechnungsbetrag 

berechnet wird. Differenzbeträge müssten gegenüber dem Versicherten nachträglich gel-

tend gemacht bzw. Überzahlungen erstattet werden. Auch hier wird ein eigentlich beim 

Kostenträger bestehendes Risiko auf den Leistungserbringer verlagert.  

Lösung 

Die genannte Ausnahme in § 33 Abs. 8 SGB V sollte daher gestrichen werden. 

 

42. Digitale Unterschrift für verbindlich erklären 

Hintergrund 

Zu den bestehenden Schwierigkeiten bei der Digitalisierung im Gesundheitswesen, aber 

auch bei der Inanspruchnahme von Förderprogrammen, tragen auch einige Rechtsunsi-

cherheiten bei, die in den umfangreichen Rahmenbedingungen gesetzlich festgelegt sind. 

So etwa im Fall der erforderlichen Unterschriften des Versicherten anlässlich der Bera-

tungsdokumentation oder der Quittierung des Empfangs der Leistung. Hier heißt es in den 

gesetzlichen Grundlagen lediglich  

„Die Leistungserbringer haben die Beratung nach Satz 1 schriftlich oder elektronisch zu 

dokumentieren und sich durch Unterschrift der Versicherten bestätigen zu lassen. Das Nä-

here ist in den Verträgen nach § 127 zu regeln.“ 
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Hieraus lesen einige Verhandlungsteilnehmer, dass in den Verträgen sowohl die Schrift-

form (auf Papier) als auch die elektronische Form vereinbart werden kann. Andere lesen 

heraus, dass die Krankenkasse auf der Schriftform bestehen kann. Und dies, obwohl die 

Gesetzesbegründung zum Terminservice- und Versorgungsgesetz (TSVG; BT-Drs. 

19/6337, S. 128), mit dem die Ergänzung ins Gesetz kam, ausdrücklich vorsieht, dass die 

schriftliche durch die elektronische Form ersetzt werden kann und sogar darauf verweist, 

dass sie eigenhändige Unterschrift des Versicherten direkt elektronisch durch ein Unter-

schriftenpad oder Signaturtablett erfasst werden kann. Die Öffnungsklausel ist ein her-

vorragendes Beispiel für die in der Praxis völlig ungleichen Rahmenbedingungen, die den 

Mitarbeitenden im Sanitätshaus die Versorgung der Versicherten ohne Not erschweren, 

indem sie unterschiedliche vertragliche Regelungen statt einer einheitlichen gesetzlichen 

Vorgabe bedeuten. 

Lösung 

Wir regen daher eine Klarstellung im Gesetzestext an, dass die erforderlich werdende Un-

terschrift für sämtliche Nachweise, z. B. für den Versorgungsvorgang, wie z.B. die Bera-

tungsdokumentation, Empfangsbestätigung, abrechnungsbegründende Unterlage, etc. 

grundsätzlich auch in elektronischer Form zu akzeptieren ist.  

 

43. Verschlankung der Dokumentationspflichten 

Hintergrund 

Insgesamt ist die Pflicht zur Dokumentation der Beratung ein Instrument, das in der Praxis 

zum einen sein Ziel nicht erreicht und gleichzeitig zu enormen administrativen Belastun-

gen führt. Auch hier besteht eine Öffnungsklausel, die es den Vertragsparteien erlaubt, 

das Nähere in den Verträgen gem. § 127 SGB V zu regeln. Und auch hier besteht zwischen 

den Krankenkassen Uneinigkeit darüber, ob dies bedeutet, von dem Erfordernis komplett 

abweichen oder lediglich die Ausgestaltung konkretisieren zu können. Hinzu kommt, dass 

der Spitzenverband Bund der Krankenkassen im Hilfsmittelverzeichnis seine eigenen An-

forderungen an die Beratungsdokumentation aufstellt.  

Lösung 

Daher wäre eine klare gesetzliche Anordnung wünschenswert, statt der durch die variie-

rende Auslegung in den mehr als 1.000 Verträgen Rechtsunsicherheit stiftenden Öff-

nungsklausel. Der Umstand, dass auch ein großer Teil der Kostenträger und deren Zusam-

menschlüsse in einem aktuellen Vertragswerk umfangreich auf die Beratungsdokumenta-

tion verzichtet haben, zeigt, dass man auch seitens der Kostenträger bereit ist, den Ver-

sorgungsablauf schlanker zu gestalten und nicht um jeden Preis an einem umfangreichen 

Unterschriftenwerk festzuhalten.  

Der Gesetzgeber sollte für die Beratungsdokumentation klarstellen, dass die Ausgestal-

tung der Dokumentationspflichten sich im Spannungsfeld von Beratungspflicht und Siche-

rung des Sachleistungsprinzips einerseits, aber auch Begrenzung des Verwaltungsaufwan-

des andererseits bewegt. Die Konkretisierung, bei welchen Versorgungen welche Doku-

mentation erforderlich erscheint, sollte den Vertragsparteien grundsätzlich 
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überantwortet werden. So erscheint eine Beratungsdokumentation bspw. für einen Geh-

stock, eine mehrkostenfreie Bandage oder Brillengläser verwaltungstechnisch überzogen, 

während sie für eine individuelle Versorgung mit einer Orthese oder mit vergrößernden 

Sehhilfen sicher sinnvoll ist.  

Wir gehen angesichts der Gesetzesbegründung davon aus, dass es lediglich einer Klarstel-

lung bedarf, da bereits in der Gesetzesbegründung zum Heil- und Hilfsmittelversorgungs-

gesetz (HHVG; Drucksache 18/10186, Seite 34) eine entsprechende Passage zur Begren-

zung des Verwaltungsaufwands vermerkt wurde. 

 

44. Betriebsbegehungen im Rahmen der Präqualifizierung 

Hintergrund 

Die Hilfsmittelleitungserbringer erhalten alle fünf Jahre auf Antrag ein befristetes Präqua-

lifizierungszertifikat von den von der Deutschen Akkreditierungsstelle (DAkkS) akkredi-

tierten Präqualifizierungsstellen (PQ-Stellen). Die DAkkS schreibt den PQ-Stellen vor, die 

Betriebe innerhalb der fünfjährigen Geltungsdauer des Präqualifizierungszertifikates 

zweimal – und damit alle 20 Monate – anlasslos zu überwachen. Mindestens eine der 

Überwachung muss in Form einer Betriebsbegehung erfolgen, wodurch die DAkkS den 

Bürokratieaufwand für die Betriebe einseitig erheblich erhöht.  

Lösung 

Aus unserer Sicht kann aufgrund der Betriebsbegehung vor Erteilung des Zertifikates ganz 

auf anlasslose Überwachungen verzichtet werden. Neben einer gesetzlichen Klarstellung 

hätte nach unserer Auffassung das Bundesministerium für Gesundheit als Fachaufsicht 

über die DAkkS (§ 126 Abs. 2 S. 7 SGB V) die Möglichkeit – ohne Gesetzesänderung – auf 

das Handeln der DAkkS Einfluss zu nehmen.  
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